
Für das Vertragsverhältnis gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Job-Kleidung GmbH (nachfolgend „Verkäufer“ genannt).
Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Einkaufsbedingungen) werden nicht 
Vertragsinhalt, auch wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird.
1.1 Vertragsinhalt 
Alle Verkäufe werden nur zu bestimmten Lieferungsterminen, Mengen Artikeln und  Qualitä-
ten abgeschlossen. Hieran sind beide Partner gebunden.
Blockaufträge sind jedoch zulässig. Diese können in Durchführungsbestimmungen geregelt 
werden.
Umdispositionen im Rahmen des erteilten Auftrages sind nur in beiderseitigem Ein-
Verständnis zulässig. Das Nähere kann in Durchführungsbestimmungen geregelt werden.
Für alle Artikel sind Nettopreise für Normalgrößen angegeben; die Umsatzsteuer wird 
hinzugerechnet. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorangegangenen 
ihre Gültigkeit.
Übergrößenzuschläge für Bekleidung: 
Gr. 55-58, 106, 28-30  +10% 
Gr. 59, 60 + 110  +15% 
Gr. 61 + 62   +25% 
Gr. 63-65   +40%
Gr. 3XL (Sweats+Strickwaren)  +10% 
Gr. 3XL (Regen- + Winterjacken) +15% 
Keine Übergrößenzuschläge für T-Shirts + Hemden!
Die Preise für Sonderanfertigungen sind im Einzelfall zu vereinbaren. Der Käufer hat die 
Kosten für evtl. zu fertigende Musterteile zu tragen.
Lieferrückstände werden mit einer Neubestellung ausgeliefert.
Rücksendungen sind nur nach vorheriger Absprache und unter der Angabe der Rech-
nungsnummer möglich.
1.2 Verbot von Preisanpassungs-Programmen
Das Unterbieten von Mitbewerbern mit automatischen Preisanpassungsprogrammen führt 
zum sofortigen Lieferstopp. Bei wiederholten Gebrauch dieser Programme behält sich die 
Job-Kleidung GmbH vor das Geschäftsverhältnis fristlos zu beenden.
2. Lieferung
Die Lieferung der Ware erfolgt grundsätzlich ab Werk. Die Versandkosten trägt der Käufer.
Verpackung wird nur berechnet soweit der Versand in Spezialverpackung vom Käufer 
gewünscht wird.
Teilsendungen sind statthaft.
Die Ware ist unversichert zu versenden, wenn nichts anderes vereinbart ist. Der Versand 
erfolgt auf Gefahr des Käufers.
Wenn infolge des Verschuldens des Käufers die Abnahme nicht rechtzeitig erfolgt, so
steht dem Verkäufer nach seiner Wahl das Recht zu, nach Setzung einer Nachfrist von 10 
Tagen entweder eine Rückstandsrechnung aufzustellen oder vom Vertrage zurückzutreten 
oder Schadensersatz zu verlangen.
3. Unterbrechung der Lieferung
Bei höherer Gewalt, Streik, behördlichen Maßnahmen sowie unverschuldeten Betriebsstö-
rungen wird die Liefer- bzw. Abnahmefrist ohne weiteres um die Dauer der Behinderung 
zuzüglich einer Nachlieferungsfrist verlängert. Die Verlängerung tritt auch dann ein, wenn 
der anderen Partei nicht unverzüglich Kenntnis von dem Grund der Behinderung gegeben 
und kein neuer Liefer- oder Abnahmetermin mitgeteilt wurde. Schadensersatzansprüche 
sind in den vorgenannten Fällen ausgeschlossen.
4. Nachlieferungsfrist
Nach Ablauf der Lieferfrist wird ohne Erklärung eine Nachlieferungsfrist von der Dauer der 
Lieferungsfrist, längstens von 18 Tagen, in Lauf gesetzt. Nach Ablauf der Nachlieferungs-
frist gilt der Rücktritt vom Vertrag unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen als 
erfolgt.
Der Rücktritt vom Vertrag nach Absatz 1 Satz 2 tritt nicht ein, wenn der Käufer während 
der Nachlieferungsfrist dem Verkäufer erklärt, dass er auf Erfüllung des   Vertrages 
besteht. Der Verkäufer wird jedoch von der Lieferverpflichtung frei, wenn der Käufer sich 
auf Anfrage des Verkäufers innerhalb der Nachlieferungsfrist nicht dazu äußert, ob er auf 
Vertragserfüllung besteht.
Fixgeschäfte werden nicht getätigt.
Will der Käufer Schadensersatz wegen Nichterfüllung beanspruchen, so muss er dem 
Verkäufer eine 4-Wochen-Frist setzen mit der Androhung; dass er nach Ablauf der Frist 
die Erfüllung ablehne. Die Frist wird von dem Tag an gerechnet, an dem die Mitteilung des 
Käufers durch Einschreiben dem Verkäufer zugeht. Diese Bestimmung gilt im Falle des 
Absatzes 1 Satz 2 anstelle des dort aufgeführten Rücktritts nur, wenn diese Fristsetzung 
des Käufers dem Verkäufer innerhalb der Nachlieferungsfrist zugegangen ist.
Für versandfertige Lagerware beträgt die Nachlieferungsfrist längstens 5 Tage. Im übrigen-
gelten die Bestimmungen der Absätze 1 und 2.
Vor Ablauf der Nachlieferungsfrist sind Ansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung 
ausgeschlossen.
5. Mängelrüge
Beanstandungen sind spätestens innerhalb 2 Wochen nach Empfang der Ware dem 
Verkäufer schriftlich mitzuteilen.
Nach Zuschnitt oder sonst begonnener Verarbeitung der gelieferten Ware ist jede Bean-
standung ausgeschlossen.
Handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, 
Farbe, Breite, des Gewichtes, der Ausrüstung oder des Dessins dürfen nicht beanstandet 
werden. Dies gilt in gleicher Weise für Formabänderungen, die der Produktverbesserung 
dienen.
Bei berechtigten Beanstandungen hat der Verkäufer das Recht auf Nachbesserung oder 
Lieferung mangelfreier Ersatzware innerhalb von 10 Tagen nach Rückempfang der Ware. 
Nach Ablauf dieser Frist gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Die dem Verkäufer zur Überprüfung von Beanstandungen überlassenen Reklamationsteile 
sind aus hygienischen Gründen in gewaschenem Zustand zu übergeben.
Bei versteckten Mängeln gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
6. Zahlung
Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. der Bereitstellung der Ware ausgestellt. 

Eine Hinausschiebung des Rechnungsverfalls (Valutierung) ist grundsätzlich ausgeschlos-
sen. 
Gutschriften werden Rechnungen gleichgestellt.
Rechnungen sind zahlbar:
1. bis 10 Tage nach Rechnungsdatum mit 4% Skonto,
2. bis 30 Tage nach Rechnungsdatum mit 2,25% Skonto,
3. bis 60 Tage nach Rechnungsdatum netto.
Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn der Verkäufer endgültig über den Betrag verfügen 
kann. Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fälligen Schuldposten zuzüg-
lich der darauf angelaufenen Verzugszinsen und Mahnkosten verwendet.
7. Zahlungsverzug
Bei Zahlung nach Fälligkeit werden Zinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszins-
satz der Deutschen Bundesbank berechnet.
Ist der Käufer mit einer fälligen Zahlung in Verzug oder tritt in seinen Vermögensverhältnis-
sen eine wesentliche Verschlechterung ein, so kann der Verkäufer für noch ausstehende 
Lieferungen aus irgendeinem laufenden Vertrag unter Fortfall des Zahlungsziels bare 
Zahlung vor Ablieferung der Ware verlangen.
Darüber hinaus werden in den vorgenannten Fällen alle sonstigen Forderungen des 
Verkäufers gegenüber dem Käufer sofort fällig und etwaige Stundungsvereinbarungen 
gegenstandslos.
Vor völliger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Verzugszinsen ist der Ver-
käufer zu keiner weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet.
8. Zahlungsweise
Die Zahlung hat zu erfolgen in barem Geld, Scheck- oder Banküberweisung.
Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
zulässig. Die Zurückbehaltung fälliger Rechnungsbeträge ist unzulässig; dies gilt nicht im 
Falle der Zahlungs-
einstellung des Verkäufers. Sonstige Abzüge (z. B. Porto) sind unzulässig.
Wechsel, soweit sie in Zahlung genommen werden, werden nur gegen Erstattung der 
Bank-, Diskont- und Einziehungsspesen angenommen. Wechsel und Akzepte mit einer 
Laufzeit von mehr als 3 Monaten sowie für bereits fällige Rechnungen werden nicht ange-
nommen. 
Bei Wechselzahlung - auch im Scheck-Wechsel-Verfahren wird die Kaufpreisforderung des 
Verkäufers erst erfüllt, wenn der Wechsel ordnungsgemäß eingelöst ist und ein Wechselob-
ligo des Verkäufers nicht mehr besteht.
9. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung einschließlich aller Nebenforderungen und bis zur unwiderruflichen 
Gutschrift der dafür hingegebenen Wechsel und Schecks Eigentum des Verkäufers.
Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Ver-
käufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden oder der Saldo anerkannt ist.
Im Falle der Verarbeitung erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf das verarbeitete Fertig-
produkt, ohne dass der Verarbeiter gem. § 950 BGB Eigentum erwirbt. Die Verarbeitung 
erfolgt insoweit unentgeltlich ausschließlich für den Verkäufer.
Sollte dennoch der Eigentumsvorbehalt durch irgendwelche Umstände erlöschen, so sind 
sich Käufer und Verkäufer schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an der Ware mit 
der Verarbeitung auf den Verkäufer übergeht, der die Übereignung annimmt. Der Käufer 
bleibt der unentgelt- liche Verwahrer.
Der Käufer tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den 
Verkäufer ab, und zwar insoweit, als die Ware verarbeitet ist.
Der Käfer ist zur Einziehung abgetretener Forderungen ermächtigt, soweit sich die Einzie-
hung im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung hält.
Zu weiteren Abtretungen, auch sicherungshalber, ist der Käufer nicht berechtigt.
Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer diesem die abgetretenen Forderungen aus 
dem Weiterverkauf offen zu legen.
Der Verkäufer verpflichtet sich, auf Verlangen des Käufers die ihm nach den vorstehenden 
Bedingungen zustehenden Sicherheiten nach seiner Wahl freizugeben, soweit der realisier-
bare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.
Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware zu Gunsten Dritter 
ohne Zustimmung des Verkäufers ist ausgeschlossen. Bei Pfändung der Vorbehaltsware 
durch Dritte muss dies der Käufer dem Verkäufer unverzüglich schriftlich anzeigen.
10. Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Lieferungsvertrag ist der Ort der Handelsnieder-
lassung des Verkäufers.
11. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Wiener UN-Übereinkommens 
betreffend Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.4.1980.
Gerichtsstand ist D-41066 Mönchengladbach.
12. Datenspeicherung
Der Käufer ist ausdrücklich damit einverstanden, dass der Verkäufer Daten – soweit dies 
geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig ist, EDV - 
mäßig speichern und verarbeiten kann. Des Weiteren verweisen wir auf unsere Dateschut-
zerklärung unter: https://job-kleidung.de/privacy.php
13. Copyright
Bei jedem Website-Design, jedem Text und allen Grafiken bleiben Job-Kleidung ALLE 
RECHTE VORBEHALTEN. Das Kopieren oder die Reproduktion (inklusive des Ausdrucks 
auf Papier) der gesamten Website bzw. von Teilen dieser Website werden nur zu dem 
Zweck gestattet, eine Bestellung bei Job-Kleidung aufzugeben oder zu dem Zweck, diese 
Website als Einkaufsressource zu verwenden.
Jede andere Verwendung der auf dieser Website verfügbaren Materialien bzw. Informati-
onen – inklusive der Reproduktion, des Weitervertriebs, der Veränderung und der Veröf-
fentlichung zu einem anderen als dem oben genannten Zweck – ist untersagt, es sei denn, 
Job-Kleidung hat dem vorher schriftlich oder elektronisch zugestimmt.
13. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen.
Stand: 23. Mai 2018
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Übergrößenzuschläge für Schuhe:
Gr. 47-49 +10%
Gr. 50-53 +20%


